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1659 August 18 . , Solothurn A
SCHREIBEN VON JOHANN III . VON ROLL AN DEN LANDVOGT DER GRAF¬

SCHAFT BADEN, HPTM. HEINRICH II . ZURLAUBEN, OBERST¬
FELDWACHTMEISTER UND RAT VON ZUG, BADEN

Dass er anlässlich der Tagsatzung [ zu Baden ] in seinem Namen
wider den Prälaten von St . Blasien [Franz I . Chullot ] geklagt,
habe er einerseits von seinem Sohne Johann Philipp [von Roll]
vernommen , anderseits aber auch den "JJvthels Recessen"  entnehmen



können . Er danke ihm sehr dafür und werde dieses sein Entgegen¬
kommen bestimmt nicht so schnell vergessen.

"Undt aber die weylen dem Herren Landtvogt , krafft angelegtem Sequestri , von

Oberkeit wegen die disposition über alle in der Graffschafft Baden befindli¬

che St . Bläsische ge feil zuo dem ende gebhürt , damit einem iederem Creditori 3

so bey den selbigen ge feilen seine iärliche zins ehizuo forderen hatt nach

gestaltsamme habende rechthen undt nach Ordnung derselbigen Satisfaction be-

schechen undt geziyiset werden mögej als würdt meines ermessens die noturfft

ervordem 3 wie dan den Herren Landtvogt angelegenlichst ich hiemit pitte (Es

bescheche die Verwaltung derselbigen ge feilen durch den Herren Pröpsten [ von

Klingnau 3 Sebastian Ziegler 3 ] undt Jenige 3 So Sie zue vhor auch verwalten

selbsten 3 oder ander von Herren Landtvogten hierzuo Verordnete ) Er beliebe

derselbigen Fidelitet hierzuo nach gestaltsamme der Sachen sich versicheren

zulassen 3 undt Jhährliche rechnung des entpfangs undt einkomens von Jmme ein-

zuonemmen 3 darmit alles zuo abstatung der Jhärlichen Einheimischen Zinsen in

diseren Layiden zuo des Herren Landtvogts gewalt behalten werde.

Undt wan mihr demnach wegeyi der Jenigen so mit ihrem rechten mihr hierinnen

praecedieren von ermelten gef eilen Zuo entrichtung alter undt neüwer mihr

schuldigen zi ?ise ?i undt kosten 3 wider verhoffen nichts in residuo überbliben

solte 3 Ich wenigest Jhärlich Sechen undt verschaffen köndte 3 auf das durch

die Jhärliche beschechende bezallung 3 denen so mihr disfhals mit ihrem rech¬

ten vorghan 3 disere mier zuo underpfandt in der Eidtgnosschafft dienende undt

sonderlich in der Graffschafft Baden ligende ge feil melioriert undt nit

deteriorie [ r ] t werden . "

Damit verhelfe er ihm zu seinem Recht.

Original , mit Siegel
AH 30 , 247- 248 - Blatt 248r  leer
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